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Bundesnetzagentur 

- Beschlusskammer 4 ­
/.\Z. : BK4-20~037 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 23 ARegV aufgrund des Antrags auf Genehmigung der 
l 1vestitionsmaßnahme 

deff Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44623 Dortmund, vertreten durch die Ge­
schäftsführung, 

Antragstellerin , 

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation , 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld4, 53113 Bonn, 

durch ihren Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery, 


ii1ren Beisitzer Roman Smidrkal 


und ihren Beisitzer Jacob Ficus 


&1rn 01.0"7'.2020 

beschlossen: 


·1 . Oie Investitionsmaßnahme für das Prcjekt 


„NEP 2030 V 2019 191" 


wird genehmigt. 


2. 	 Die Genehmigung und die Anpassung der Erlösobergrenze sind befristet bis zum 

31.12.2023. 

3. 	 Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

4. 	 Der Antragstellerin wird auferlegt, den sich aus den Gründen ergebenden Mittei­
lungspflichten nachzukommen . . 

5. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 


6-. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 


- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und GeschäftsgeheimnissEl ­
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Gründe: 

Die Antragstellerin begehrt die Genehmigung einer lnvestitionsmaßnE!hll"'e für das Projekt 

„NEP 2o:·mV 2019 191" gemäß§ 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV. 


Die Antragstellerin ist Betreiberin eines Elektr:zitätsübertragungsnetzes mitSitz in Nordrhein­
VVestfalen. 

Die Antragstellerin hat am 31.03.2020 die Genehmigung einer lnvestiticnsmaßnahme für das 
Projekt „NEP 2030 v 2019 191" beantragt und in der Folge weitere lnforrnationen .rn dem 
Projekt nachgereicht. 

Die technischen Ziele der Investition seien die Verbesserung der Spannungshaltung und die 
Sicherstellung der Spannungsstabilität im Netzgebiet der Antragstelle !"in. · 

Hierzu sollen zunächst MSCDN (Mechanical Switched Capacitor with O.amping Netv1ork) u11d 
Dl'cisselspulen (Mechanically Switched Reactor bzw. MSR) errichtet werden. 

Im Einzelnen beantragt die Antragstellerin folnende Betriebsmittel: 

· o 	 die Errichtung e.iner 380-kV-MSCDN-Anlage mit einer Leistung von~amt 
dein dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Um~ am Stc=J1dort DaUE~rsberg 
sowie ein ~80-kV-Kabel mit einer Länge von _... 

0 die Errichtung einer 380-kV-MSCDN-Anlage mit einer Leistung von -.,amt 
dE~m dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Umspannwerk am Stardort Eiberg 

0 die Errichtung einer 380-kV-MSCDN-Anlage mit einer Leistung von ~amt 
dem dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Umspannwerk am Stsrdort KruckE-l! 

Cl die Errichtung einer 380-kV-MSCDN-Anlag,e mit einer Leistun~J von ~amt 
dem dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld it'n Umspannwerk am Stc= rdort Uentrcp 

0 die Errichtung einer 380-kV-MSCDN-Anlaga mit einer Leistung von~amt 
dem dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Umspannwerk am Standort. Hoheneck 

0 die Errichtung zweier 380-kV-Drosselspu!en. mh einer Leistung von jeweils ­
samt den jeweils dazugehörigen 380-~:V-Schaltfeldern ·im Umspannwerk am Standort 
l\llerzen 

0 die Errichtung einer 380-kV-Drosselspu!e mit einer Leistung von~cimt dem 
dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Umspannwerk am Stanck>r: . .imburg 

0 die Errichtung einer 380-kV-Drosselspule mit einer Leistung vcm~camt dem 
dazugehörigen 380-kV-Schaltfeld im Umspannwerk am Stander: Wei f.!.enthurm 

;'.ur Begründung der Notwendigkeit verwies die Antragstellerin auf die Bestätigung des Pro·­
j3ktes P412 im Netzentwicklungsplan (NEP) Stmn'1 20 '19-2030. 

Sie erklä1ie hierzu, sie wolle das im NEP 2019 - 2030 ini Rahmen d~~s P:ojektes P412 be­
stätigte Blindleistungsbudget von 1,00 Gvar für statisch induktive Brndlnistung in ­
...ür clas vorliegende Projekt - und zwar insbes;onclere für die Erridnmg der in :;~:esamt 
vi13r Drosselspulen - nutzen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnis :;e ­
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Fe~rner erklärte sie, sie wolle das im NEP 2019 - 2030 im Rahmen d13s i:=>rojektes P412 be­
st ät~istungsbudget von 1,80 Gvar für statisch kapazitative Blindleistung. im Umfang 
\~·on~ür das vorliegende Projekt- und :2:war insbesondere für die Errichtung der 
ii1sgesarnt fünf MSCDN - nutzen. · 

Insbesondere mit Schreiben vom 20.05.2020 füh1te die Antragstellerin näher aus, dass sie 
das - lange 380-kV-Kabel am Standort Dauersberg aufgrund c:e.r dortigen räumli­
chen Verhältnisse benötige. Im Bereich der 380-i(V-Anlage fehle es an ;:=>!atz hierfür, da die 
D13montage der angrenzenden 220-kV-Anlage noch ausstehe. Daher Sf~ i es geplant, den 
MSCDM fm Bereich der dortigen 110-kV-Anlage aufzustellen. 

Oie erstmalige Aktivierung sei für das Jahr 2022 geplant, die vollständige Inbetriebnahme 
al!er Teilmaßnahmen soll im Jahr 2030 stattfinden. 

Schließlich hat die Antragstellerin rund ls geplante Ansc:haffungs- ur:d Her­
stellungskosten für die Investitionsmaßnahme in ihrer aktuellen Aus~1es·:c1ltung ange!~eben. 

81~i dem vorliegenden Projekt erfolge kein Ersatz von Bestandseinric:htLingen. Es so:len le­
di :~ !ich neue zusätzliche Betriebsmittel errichb~t werden. 

Mit Schreiiben vom 16.06.2020 wurde die Antragstellerin angehört. Sie hat mit Schreiben 
vc1m 22 .06.2020 erklart, keine weiteren Anmerkungen zur vorliegenden Anhörung zu haben. 

Die Bundesnetzagentur hat die Regulierungsbehörde des Landes Nordihain-Westfalen ge­
mäß § fi5 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitu!1g des Verfahrens informie,1. 

Unter diern 23.06.2020 wurde der Beschlusseritwu1f gemäß§ 58 Abs. 1 S. 2 EnWG dem 
Bundeskartellamt und der Regulierungsbehörde des Landes NordrhE~in-V1festfalen zur Stel­
lungnahme übersandt. Das Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde haben 
von diese!m Recht keinen Gebrauch gemacht. 

VVegen der weiteren E,inzelheiten wird auf den lnl1ait der Verfahrensakte verwiesen. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­



- 4 ­

II. 


A Fclfmelle Rechtmäßigkeit · 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbehörde. 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 'I EnWG. 

!J. Antrag und Frist 

D13r Antrag auf Genehmigung einer lnvestitionsmai1nahme wurde fristgerecht am 31.03.2020 
be:~i der Bundesnetzagentur gestellt. Anträge auf Genehmigung von Investitionsmaßnahmen 
sind gemäß § 23 Abs. 3 S. 1 ARegV spätestens neun Monate vor Beginn des Kalenderjah­
res, in dem die Investition erstmals gan~ oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der 
Bundesnetzagentur zu stellen. Kostenwirksam wird die Investitionsmaßnahme mit der erst­
maligen Aktivierung. Die Aktivierung kann ·entweder als Anlage in Bau oder ais Zug~ng zum 
Sachanlagevermögen erfolgen. Für die dem vorliegenden Antrag zugrundeliegende Investiti­
onsmaßnahme ist auf die erstmalige Aktivierung ab dem im bzw. ab dem Jahr 2021 abzu­
st,sllen, auch wenn die Antragstellerin selbst erst mit erstmaliger Aktivierung im Jahr 2022 
rechnet. 

IJI. J~mhörung 

013r Antragstellerin wurde gemäß § 67 Abs. 1 EnWG die Gelegenheit zur Stellungnahme ge­
~1oben. 

IV. Beteiligung von Bundeskartellamt und Lan«lesr3gulierungsbehörden 

Die Regulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Vlfestfalen wurde gemä:5 § 55 Abs. 1 S. 2 
EnWG von der Einleitung des Verfahrens benachrichtigt. 

Dem Bundeskartellamt sowie. der zuständigen Regulierungsbehörde des Landes Mordrhein­
VVestfalen wurde gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

B„ Genehmigungsfähigkeit 

Für das Projekt „NEP 2030 v 2019 191" ist eine Investitionsmaßnahme gemäß§ 23 ARegV 
rn genehmigen. 

L · Erweiterungs- und UmstrukturierungsiE1vesfüion 

Die Genehmigung einer Investitionsmaßnahme kann nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV für Erwei­
tenmgs- und Umstrukturierungsinvestitionen erfolgen. Unter Erweiterungsinvestiticinan sincl 
r,11aß11ahmen zu verstehen, die das bestehende Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die 
V1:lrgrör5erung nicht allein auf die physikalische l\letzlänge, sondern umfasst auch dtt~ Maß­
nahmen zur Schaffung von größerem Kapazitätsvolumen bzw. Transportmengenvolumen. 
Die Antragstellerin hat hinreichend nachgewiesen, dass es sich bei der dem Antrag zu Grun­
de liegenden Investitionsmaßnahme um eine Erweiterungsinvestition handelt, da durch die 
Errichtung der betreffenden Kompensationsanlagen die Blindleistungska::>azität im Netz der 
Antragstellerin erhöht wird. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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lt Genehmigungsfähigkeit nach § 23 Abs.. 1 S. 1 ARegV 

Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigt die Bundesnetzagentur lnvestitionsmaßnahme11 
für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernleitungs­
netze, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbind~ng in das 
nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsgerechten Ausbau des 
Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind. Eines der in § 23 Abs. 1 S. 2 
N1·. ·1 bis 9 ARegV genannten Regelbeispiele ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig. 

Die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für einen bedarfsgerechten Ausbau des Ener­
gi,eversorgungsnetzes ergibt sich bereits aus der Bestätigung des Netzentwicklungsplans 
Strom 2019 - 2030 vom 20.12.2019 (Az.: 613-8571/1/3) durch die Bundesnetzagentur. Denn 
das vorliegende Projekt ist im Wesentlichen von dieser Bestätigung umfasst. 

Die Bundesnetzagentur hat auf Grundlage der im "Prüfung von BlindlBist.mgs­
kompensationsanlagen" beschriebenen Methodik folgende Blindleistungsbudgets für die Re­
~1elzone der Antragstellerin, welche zur Umsetzung der beantragten Kompensationsanlagen 
2:ur Verfügung stehen, bestätigt: 

o 1,00 Gvar statisch induktiver Blindleistur:g 

o 1,80 Gvar statisch kapazitiver Blindleistung 

o 3,00 Gvar dynamischer Blindleistung 

Die A.ntra.g.stellerin hat ausdrücklich erklärt, dass sie d;:is bestä~sbudget von 
't ,80. Gvar für statisch kapazitive Blindleistung im Umfang von __...ür das vorlie~ 
~1enc~e ~Errichtung von insgesamt fünl 3ßQ„kV-MSCDN. mit einer ~ennleistung von 
JeWE!lls _..n den Umspannwerken an den Standorten Dauersberg, Eiberg, Hoheneck, 
~<rucke! und Uentrop nutzen möchte. 

Hins~chtlich des bestätigten Blindleistungsbudgets von 1,00 Gvar für ststisch induktive Blind­
~ hat die Antragstellerin ausdrücklich e;-klärt .. dass sie es im v.orliegenden Ven"ahren in 
- Umfang von insgesamt ~ür das vorliegende Projekt zur Errichtung von ins­
gesamt vier 380-kV-Drosselspulen mit einer Nennleistung von jeweils - in den Um·· 
spcirmwerken an den Standorten Limburg, Welßenthurm und Merzen nutzen möchte. 

Die Errichtung jeweils eines 380-kV-Schaltfeldes im H;nblick auf die vorgenannten neun 
Blindleistl.ingskompensationsanlagen ist zur Anbindung im jeweiligen UtT,spannwerk tech­
nisch unabjingbar. 

Die Antragstellerin hat auch. Raubhaftemacht, dass <::ufgrund der räumlichen Verhältnisse 
am Standort Dauersberg ein langes 380-kV-Kabel nötig ist, um den MSCDN, der 
aufgrund von Platzproblemen erzei nur in der Nähe der bestehenden 110-kV-Anlage auf­
~1estellt werden kann, an die 380-kV-Schaltanlage anschließen zu können. 

Alternative, besser geeignete lnvestitionsmaßna:1men zur Befriedigung des Bedarfs sind 
nicht ersichtlich. 

lil. Ersatzanteil 

Die gegenständliche Investitionsmaßnahme snthält keinen Ersatzanteil. 

Für die vorliegende Investitionsmaßnahme ist der Anwendungsbereich v1:in § 23 Abs. 2b 
ARegV eröffnet. Der vorliegende Antrag wurde am 31 .03.2020 - und sorr1it nach dem 
H.09.20'16 - gestellt. 

- Diese Entscheidung enthält Bel.riebs- und Gt'schäftsgeheirrmisse ­
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Bei !nvestitionsmaßnahmen, die nicht auch dem Ersatz vorhandener Anlagen bzw. v.orhan­
clener .A.nlagenbestandteile dienen, ist gern. § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV kein Ersatzanteil abzu­
z:i13hen. 

VVie die Antragstellerin glaubhaft dargelegt hat, ist im derzeitigen Stadium kein Ersatz von 
Einrichtungen vorgesehen, sondern lediglich die Schaffung neuer zusätzlicher Einrichtungen. 

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der im Rahmen dieser Entscheidung angesetz­
ta projektspezifische Ersatzanteil erst im Rahmen der sog. ex post-Atrechnung fixiert wird 
und «3S sich insoweit lediglich um die informatorische Mitteilung einer vor1äufigen Einschät­
:amg der Gegebenheiten ohne rechtliche Bindungswirkung handelt. 

Insbesondere ist die vorliegende Einschätzung erneuter Prüfung und Entscheidung zu unter­
ziehen, falls technische Änderungen, die im Rahmen eines Änderungsersuchens geltend zu 
machen sind, einen Ersatz vorhandener Anlagen bzw. vorhandener Anlagenbestandteile ge­
mäß § 23 Abs. 2b S. 6 ARegV hervorrufen. D1:r vorHegende Ausgangsbescheid würde dann 
insoweit abgeändert. 

C„ Getnehmigungsdauer 

Die Genehmigung der vorliegenden Investitionsmaßnahme gilt ausschließlich für den be­
nannten Einzelfall und ist auf den Zeitraum bis zum 31.12.2023 beschränkt. Soweit die An­
trc3gs.telierin einen über den 31.12.2023 hinausgeh.enden Genehmigungszeitraum beantragt 
hat; ist der Antrag abzulehnen. 

Gemäß§ 23 Abs. 1 S. 4 ARegV sind Genehmlgungen für Investitionsmaßnahmen jeweils bis 
z:um Ende derjenigen Regulierungsperiode zu befristen, in der ein Antrag gestellt worden ist. 
VVircl ein Antrag erst nach dem Basisjahr, welches nach § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV für die fol­
gEmde Hegulierungsperiode zugrunde zu legen ist, für die folgende Regulierungsp,ariode 
QE!stellt, ist die Genehmigung gemäß § 23 Abs. 1 S. 5 ARegV bis zum Ende dieser folgenden 
Regulierungsperiode zu befristen. Das Basisjahr für die kommende R1:gulierungsperiode ist 
das Jahr 2021. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der lnvestitionsrnaßnahme für das 
vorliegende Projekt am 31.03.2020 beantragt. Damit ist die Genehmigung der vorliegenden 
L1Vestitionsmaßnahme bis zum Ende der laufenden R•::;gulierungsperiodE zum 31:12.2023 zu 
be~fristen. · 

D" Ainpassung der Erlösobergrenze 

Aufgrund der vorliegenden Investitionsmaßnahme können gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV 
Kapital- und Betriebskosten geltend gemacht werden. Die entsprechendei Anpassung der 
Erlösobergrenze nimmt die Antragstellerin ge111ä1'1§4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 S. 1 
Nr. 6, 6a ARegV vor. 

L Umfimg der Anpassung der Erlösobergwenze . 

Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus genehmig·,:en Investitions­
maß.nahmen ergebenden Kosten und Erlöse anpassen. Insgesamt dürfen sich die Kosten, 
urn die die Erlösobergrenze angepasst wird, lediglich auf die Teile der vorliegenden Investiti­
onsmaßnahme beziehen, die von der Genehmigung dem Grunde nach umfasst sind . 

Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die Antragstellerin gemäß§ 23 
Abs. 1 a S. 1 ARegV die Vorgaben der Festlegung der Bundesnetzagentur zu den K21pital­

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und GE:·schäftsgeheimnisse ­
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und Betriebskosten gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV zu berück­
sichtigen. 

S<)Weit die Bundesnetzagentur nicht gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. Sa ARegV eiwas Abwek:hendes 
fastgelegt hat, können gemäß § 23 Abs. 1 a S. 1 ARegV ab dem Zeitpunkt der vollständigen 
Inbetriebnahme der Anlagengüter der Investitionsmaßnahme oder eines Teils der Investiti­
onsmaßnahme bis zum Ende der Regulierungsperiode, in der die Genehmigung der lnvesti­
tionsmaißnahme gilt, als Betriebskosten für diB Anlagengüter, die Gegenstand der lnvestiti­
c1nsrnaßnahme sind, jährlich pauschal 0,8 Prozent der für die Investitionsmaßnahme: ansetz­
baren Anschaffungs- und Herstellungskosten geltend gemacht werden, abzüglich dElS pro­
jektspezifischen oder pauschal festgelegten Ersatzanteils. 

Für den Zeitraum bis zu der vollständigen Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagengüter kön­
nen gemäß § 34 Abs. 12 ARegV als Betriebskosten für die Anlagengüter, die Gegenstand 
der investitionsmaßnahme sind, ab dem 22.03.2019 bis zu der Festlegung der Pauschale 
nach§ 23 Abs. 1a S. 2 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8c ARegV jährlich pauschal 0,2 Pro­
zent der für die Investitionsmaßnahme ansetzbare:1 Ar1schaffungs- und Herstellungskosten 
~ieil'tend gemacht werden. 

Fh:ii der Anpassung der Erlösobergrenze hat die 1A.ntragstellerin die zum Zeitpunkt de:r An­

passung der Erlösobergrenze aktuellen Festlegunnen zu berücksichtigen, soweit diE,se in 

:::e1itlicher Hinsicht anwendbar sind. 


11. 2'.eitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze 

Der Zeitpunkt der Anpassung der Erlösobergrenze richtet sich für die vorliegende !nvestiti­
c1r1smaßnahme nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 At':{egV. Danach kann 
e1ine Anpa_ssung der Erlösobergrenze unmitte!ba( im Jahr der Kostenentstehung stattfinden, 
~ :.o dass .zunächst auf Plankosten abzustellen ist. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze kann für die vorliegende Investitionsmaßnahme frü­
he~stens zum 01 .01.2021 erfolgen, da der Antrag z:Jm 31.03.2020 gestell·: wurde unc: somit 

· 	cne erstmalige Kostenwirksamkeit für die lnvestit!onsrnaßnahme frühestens im Jahr :2021 
eiintreten darf. Tatsächlich geht die Antragstellerin derzeit von einer erstmaligen Kostenwirk­
~.ciml<eit im Jahr 2021 aus, sodass derzeit mit einer erstmaligen Anpassung der Eriösober­
fJrenze zum 01 .01 .2021 zu rechnen ist. 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgt.jährlich für die Dauer der GE~nehmigun!:l· 

111. Nachträgliche Korrektur der Anp~ssun~ der Erlösobergren21~ 

Da es sii::h bei den für die Anpassung der Erlösobergrenze heranzuziehenden Kapital- und 
Betriebskosten ur:n Planwerte handelt, ergibt sich die Notwendigkeit eineis so genannten 
Plan-lst-Abgleichs zwischen den angesetzten Plankosten und den tatsächlich in dem be- · 
h~chteten Jahr entstandenen Ist-Kosten für dle lnvesfüionsmaßnahme. Der Ausgleich der 
~.ich aus der Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Kosten eventuell ergebenden Diff1:irenz 
e1rfolgt g1~mäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV über das Regulierungskonto. Die Cifferenz wird auf 
clE~m Re!~Julierungskonto verbucht und mit dem dort geltenden Zinssatz verzinst. Für die 
Durchführung des Plan-lst-Abgleichs sind von der Antragstellerin die Mitteilungspflichten 
riacti Abschnitt E.I. einzuhalten. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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1v·. Anpiissung der Erlösobergrenze nach Auslaufen der Genehmigung gemäß-§ 23 
A!Fi~egV 

Bei der Anpassung der Erlösobergrenze im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen ist 
~1uch § 1 ·1 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a i.V.m. § 23 Abs. 2a ARegV zu beachten. Danach sind die in den 
1 :rtzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme entstandenen Kapi­
tal- und 13etriebskosten als Abzugsbetrag zu berücksichtigen, indem sie bis zum Ende der 
Genehmigungsdauer aufgezinst und gleichmäßig über 20 Jahre, beginnend mit dem Jahr 
riach Ab!auf der Genehmigungsdauer der Investitionsmaßnahme, aUfgelöst werden. Für di13 
Verzinsung gelten die Regelungen des § 5 Abs. 2 S. 3 ARegV. Mit dieser Regelung wird 
\Effhindert, dass es durch den Wechsel auf die sofortige Kostenanerkennung in der l:::rlös­
(lbergrenze zu einer doppelten Berücksichtigung von Kapital- 'und Betriebskosten aus lnves­
ttionsmaßnahmen kommt. Denn die in den letzten drei Jahren der Genehmigungsdauer der 
l 1vestiticmsmaßnahme entstandenen Kapital- und Betriebskosten würden ansonsten auf­
~1rund deff neuen Regelung nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV sowohl im Rahmen der ge­
m~hmigt1m Investitionsmaßnahme als auch in der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 1 ARegV 
clEff folgenden Regulierungsbehörde berücksichtigt. 

E Nebenbestimmungen, § 23 Abs. 5 ARegV 

Die Genehmigung enthält Nebenbestimniungen nach § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. 

1. IUlittE~ilungspflichten, §§ 23 Abs. 5 S. 2, 28 At~egV 

Die Antragstellerin hat den ihr im Folgenden ~uferlegten Mitteilungspflichten nachzukommen. 
Diese kc1nkretisieren die bereits nach§ 28 Nr. 6 AHegV existierenden !\ifateilungspflk:hten. 
[ )ie Erfüllung dieser Mitteilungspflichten erset!t nicht die gegebenenfaJHs notwendige Bean­
t ·<~gung einer Änderung der genehmigten lnve~titicinsmaßnahme. 

: . Anpassung der Erlösobergrenze 

[)1~r Antragstellerin wird auferlegt, die folgenden Angaben anhand der tatsächlichen Werte in 
eiiner für einen sachkundigen Dritten in nachv:.llziehbarer Weise mitzuteilen und zu belegen: 

o Die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

o Aktivierungen als Anlagen in BElu 

o Aktivierungen als Fertiganlagen 

n Die Abzugspositionen 

o Rückstellungen 

o Öffentliche Förderungen 

o Sonstige kostenmindernde Erlöse 

n rne Parameter 

o Aufgenommenes Fremdkapital 

o Erhaltene Baukostenzuschüsse 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und GsschäftsgeheimnissH ­
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o Tatsächliche Fremdkapitalzinsen 

o Gewerbesteuerhebesatz 

o Angaben zur Ermittlung des projektspezifischen Ersatzanteils 

E!ei der Übermittlung dieser Angaben hat die Antragstellerin sich an dem jeweils aktuellen 
L.eitfaden der Bundesnetzagentur zu .§ 23 AR•3gV zu orientieren und den jeweils aktuell auf 
clm Internetseite der Bundesnetzagentur dafür bereitgestellten Erhebungsbogen zu verwen­
clem. Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierurigsbehörde nicht möglich, zu 
(1berprüfen, ob die bislang lediglich als Planwerte vorliegenden Angaben der Antragstellerin 
ii::soweit auch tatsächlich so eingetreten sind. Die Beschlusskammer behält sich vor, weitere 
J\nforderungen an Inhalt und Struktur der geforderten Daten vorzugabell. 

~ ~. Änderung des Projektes 

Der Antragstellerin wird auferlegt, unmittelbar nach Kenntniserlangung eine Änderung des 
Projektes, insbesondere Änderungen, die sich auf den lnbetriebnahmez:eitpunkt, die wesent­
1ehe teehnische Gestaltung oder auf den Ersatzanteil auswirken, bei der Regulierungsbe­
t1örcle anzuzeigen. 

Die Befugnis, die Antragstellerin zu verpflichten, unverzüglich nach Kenntniserlan~1w1g eine 
/~nderung des Projektes anzuzeigen, ergibt sich aus § 23 Abs. 5 S. 2 ARegV. Die lnformati­
c1nsverpflichtung ist notwendig, um der Regulierungsbehörde eine sachgerechte Kontrolle . 
cler von der Antragstellerin vorzunehmenden Anpassung der Erlösobergrenze zu ermögli­
chen . Ohne entsprechenden Nachweis wäre es der Regulierungsbehörde nicht möglich, zu 
i1berprüfen, ob die geplante Projektausführung der Antragstellerin insoweit auch tatsächlich 
w eing13treten ist. 

11. \IViderrnfsvorbehalt 

Die Genehmigung steht gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 ARegV unter dem VorbE~halt des Widerrufs 
t:ir den Fall, dass die Investition nicht der Genehmigung entsprechend durchgeführt wird. 
Davon umfasst sind nicht nur die Nichtdurchführung der Investition als solcher, sondern auch 
n>n der G.enehmigung abweichende Ausführungen. 

F. Kosten 

Hinsichv.lich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnW3. 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgehehmisse ­



- 10 ­

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho­
ben werden. Die Beschwerde ist bei der Bunaesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 
~;:11 ·13 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem 
Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 
rAonat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 
cler Vorsitzenden des. Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerqebegründung 
muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf-· 
hebung beantragt wird, Ünd die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 
Ekischwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs­
i:,em dL,1rch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung{§ 76 Abs. 1 EnWG). 

~'~o-1 

Roman Smidrkal J~us 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

- Diese Entscheidung enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­
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